
Zum Übereinkommen zwischen Dänemark, Finnland,
Norwegen und -Schweden über grenzüberschreitende

Zusammenarbeit yon Gemeinden&apos;der nordischen,S.taaten

L Die Entstebungsgescbichte des Übereinkommens

Auf seiner 17. Sitzung 1969 in Stockholm empfahl der Nordische Rat

den Regierungen der nordischen Staaten, die N.otwendigkeitünd die Mög-
lichkeiten einer Änderung der Gemeindegesetze sowie anderer Ge.setze im
Hinblick darauf zu untersuchen., daß die grgnzüberschreitende Zusam-

menarbeit zwischen Gemeinden.auf eine feste gesetzliche Grundlage ge-
stellt wird 1). Ein Jahr.. später wurde von den Regierungen in Dänemgf
Finnland, Norwegeii und Schweden.-cin Expertenkomitee&quot;das Kommu-
nalrechtskonutee, eingesetzt.Di Komitee hatte einerseits die Aufgabe,
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wie sie von Gemeinden in eini-

gen Regionen bereits damals praktiziert wurde, sowie Vorschläge für ei,ne

solche Zusammenarbeit in einer Art Bestandsaufnahme zusammenzufas-

sen. Andererseits sollte untersucht werden, inwieweit, nationale Vorschrif-

ten einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entgegenstanden.
In seinem 1973 vorgelegten Bericht2) schlug das Komitee u.a. ein

Abkommen zwischen den nordis vor, in dem prinzipiell ein

Recht der Gemeinden, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten, aner-

kannt werden sollte. Dieses Abkommen würde außerdem Grundlage dafür

1) Nordiska rädet 17:e sessionen 1969 (Stockholm 1969), S. 2384,-rekommendation nr

22/1969. Der Vorschlag für diese Empfehlung nahm nur Bezug auf die besondere Situa-

tion Nordeuropa, verwies jedoch nicht auf die Empfehlung des Europarats 470 (1966),
vgl. B eyerlin, oben S. 573 ff.

2) Kommunalt samarbete över de nordiske riksgränsema [Grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit zwischen Gemeinden der nordischen Staaten], Rapport frän nordiska

kommunalrättskommitten [Bericht. des nordischen Kommunalrechtskomitees] Nordisk

udredningsserie 1/73 (Stockholm 1973).
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sein, die innerstaatlichen Rechtsordnungen - soweit erforderlich - den Be-
dürfnissen einer grenzüberschreitenden,Zusammenarbeit,von Gemeinden
anzupassen3).

Ausgehend vom Bericht des, Kommunalrechtskom.itees erstellte der
Nordische Migisterrat4) einen ersten Entwurf nordische Konven-
tion über kommunale Zusammenarbeit.,E.iiie Arbeitsgruppe für grgnz-
kommunale Fragen überarbeitete diesen Entwurfund legte. imjanuar 1976
einen Vorschlag für ein Übereinkommen zwischen Dänemark, Finnland,
Norwegen und Schweden über grenzüberschreit*ende Zusammenarbeit
zwischen Gemeinden der nordischen Staaten vor6).-

Bevor der Vorschlag - aufBeschluß des Ministerrats vom 11. Mai 1976 -
dem Nordischen Rat zur Äußerung vorgelegt wurde1B), erhielten - im soge-
nannten Remissverfahren - zahlreiche Organisationen, Behörden und Ge-
meinden aus Finnland und Schweden7) Gelegenheit zu Stellungnahmen, in
denen der Vorschlag entweder unterstützt oder ihm zumindest in der
Hauptsache nichts entgegengehalten wurde8). Der Nordische Rat hielt den
Vorschlag&apos;für wertvoll und geeignet und empfahl dem Ministerrat, das für

3) Ibid., S. 46 f Dabei weist das Komitee auch auf das im Europarat vorgeschlagene
Übereinkommen hin, das obgleich es fast vollständig mit Rücksicht auf zentraleuro-
päische Rechtsverhältnisse formuliert ist, Ausgangspunkt für Überlegungen über den
Inhalt eines nordischen Übereinkommens sein kann.

4) Nachdem 1971 der Nordische Ministerrat ins Leben gerufen worden war, lag die Zu-
ständigkeit für die Zusammenarbeit der nordischen Staaten nicht mehr nur bei den
Regierungen, sondern vor allem beim Ministerrat.

5) Nordisk konvention om gränskommunalt samarbet [Nordische Konvention über
grenzkommunale Zusammenarbeit], Förslag frän arbetsgruppen för de gränskommunale
frägorna [Vorschlag der Arbeitsgruppe für grenzkommunale Fragen] vom 19. 1. 1976,
Nordisk udredningsserie 1976:10 (Stockholm 1976). Der Vorschlag enthält auch - als
Anlage - den Entwurf des Ministerrats, S. 24 f.

6) Gemäß Art. 46 des Übereinkommens über Zusammenarbeit zwischen Dänemark,
Finnland, Island, Norwegen und Schweden vom 23. 3. 1962 soll dem Nordischen Rat bei
Fragen der nordischen Zusammenarbeit von größerer Bedeutung Gelegenheit zur Äuße-
rung gegeben werden.

7) Nach Ansicht des Kommunalrechtskomitees ließen sowohl die finnische als auch
die schwedische Rechtsordnung - im Gegensatz zu Dänemark und Norwegen - eine
grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Gemeinden nicht eindeutig zu. Vgl. den Be-
richt des Kommunalrechtskomitees, a.a.0. (Anm. 2), S. 46 , und die Ausführungen unter

iv.

8) Vgl. die Zusammenstellung der finnischen und schwedischen Remiss-Stellungnah-
men in Nordiska rädet 25:e sessionen 1977 (Stockholm 1977), S. 828 ff.

http://www.zaoerv.de
© 1980, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


602 Berichte und Urkunden

den Abschluß des Übereinkommens Notwendige zu veranlasseng). Am 26.

Mai 1977 wurde *das Übereinkommen zwischen Dänemark, Finnland,
Norwegen und Schweden über grenzüberschreitende Zusammengrbeit
zwischen Gemeinden, der nordischen -Staaten von den Ministern,für nor-
dische, Zusammenarbeit, unterzeichnet un&amp; trat -am 26.-Januar

* 1979 in
1

Kraft10). Das -Übereinkommen ist im Anhang zu&gt;diesem Bericht in

deutscherÜber

II- Praxis dergrenzfiberschreitenden interkommunalen Zusammenarbeit-.in den
nordischen Staaten

Das-Übereinkommen anerk&apos;ennt zwar ein Recht aufgrenzüberschreiten-
de&apos;Zusammenarbeit aller Gemeind&apos;en&apos;der nordischen Staaten&apos;% doch

steht eindeutig die Zu*sammenarbeit derjenigen Gemeinden im Vorder-

grund, die in Grenzregionen liegen12). Dabei handelt es sich einmal um 63

.sogenannte Primärgem&apos;eind-en, die entlang der insgesamt- 2850&apos;km langen
Grenzen zwischen Norwegen und Schweden, Norwegen und. Finnland so-

wie Schweden und Finnland gelegen sind und in denen zusammen ca.

560.000 Menschen leben1,9). Zum anderen werden aber auch die drei däpi-
schen und die drei schwedischen Gemeinden in dem Gebiet um den Öre-
sund mit einer Gesamteinwähnerzahl von ca. 2,8 Millionen. Menschen da-

zugezählt.
Zwischen den einzelnen Grenzregionen d-er-nordischen Staaten.beste-

hen große Unterschiede. Während z.B. das Gebiet um den -Öresund die

größte Bevölkerungskonzentration -in,Nördeuropa:aufweist.,urid -einen ho-
hen wirtschaftlichen Entwicklungsstand begi.tzt, ist, der Norden in allen drei

Ländern nur sehr dünn besiedelt und verflugt kaum oder überhaupt nicht

,über Industrie. In der N.o,t*d k a 19 t t,e ii - Region - das ist hauptsächlich

9) -Ibid., S. 2008, rekommendation tir 2/1977.

10) Vgl. Overenskomster med fremmede stater, hrsg. vom königlich-norwegischen
Außenministerium, 1979, Anmerkung auf S. 98.

11) Insofern ist die verschiedentlich gebrauchte Bezeichnung Nordische Konvention

über grenzkommunale Zusammen-arbeit, (vgl. Anm. 5) ungenau.

12) Das&apos;-,ergibt sich aus dem Vertragstext, sowie aus der Tatsache, daß Island, das

ursprünglich ebenfalls.Adressat der Empfehlung des Nordischen Rats von 1969 gewesen

war, sich weder an den Vorarbeiten beteiligt, noch das Übereinkommen mit unterzeich-

net hat.

13) Quelle: Henrik B e c k e r -&apos;C:h.r i s t e n s e n /Hans v o n B u c hw a.1 d, Grznsköm-

munalt samarbejde (Aabenraa 1977), S. 12.
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das Gebiet nördlich des Polarzirkels --.; sind es aiich immer die Staats-

grenzen, die einer Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden entgegenste-
hen,-sonde,rn oft die natürlichen Grenzen in Form von Gebirgsrücken&apos;und
unwegbaren Gebieten, die eine Kommunikation erschweren.

Schon lange vor Abschluß des ÜbereinkoMmens sind die Gemeinden
der nordischen Staaten in einen lebhaften Diälog14) eingetreten. Dabei

ging und geht. es meistens - teils in informellen- Gesprächen, teils in institu-

tionalisiertein Rahmen. gang.allgemein um die -gegenseitige Unterrichtung
und Beratung über Angelegenheiteg,von gemeinsamem grenzüberschrei-
tendem Interesse. Es sind aber auch za;hlreiche Einzelproiekte von Gemein-
den in Angriffgenommen worden, die zur Lösung konkreter Aufgaben bei-

trugen. Am.fortgeschrittensten ist die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit zwischen den Gemeinden in dem Gebiet um -den Öresund, in der

Arko-Regi.On15) und in -Nordkalotten. Einige Beispiele aus diesen Regionen
sollen die verschiedenen Formen und Inhalte der bisherigen kommunalen
Zusammenarbeit in Nordeuropa zeigen.Die Erhebungen über die Praxis

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Gemeinden dienten

bei den Vor-arbeiten zu dem Übereinkommen als Ausgangspunkt, um even-

Well notwendige Gesetzesänderungen zu untersuchen.
Im September 1963 errichteten in Kopenhagen Vertreter von dänischen

und schwedischen Gemeinden und Gemeindeorganisationen den Örer
sundrat. Dieser Rat soll Fragen, die für die Öresundregion von gemeinsa-
mem Interesse sind, beraten und untersuchen sowie den im Rat vertretenen

Gemeinden und Gemeindeorganisationen oder anderen Stellen, ein-

schließlich.der Zentralstaaten,-unverbindliche Vorschläge unterbreiten16).
Der Rat besteht aus 15 dänischen und 15 schwedischen Mitgliedern, die
von den Gemeinden des jeweiligen Landes gewählt werden. Dem Öresund-
rat fehlt nach seinen eigenen Worten eine offizielle Anerkennungl 7) bzw.
ein öffentlich-rechtlicher Status18).

14) So das Kommunalrechtskomitee in seinem Bericht, a.a.0. (Anm. 2), S. 41.

16) So wird das Gebiet an der norwegisch-schwedischen Grenze östlich von Oslo, um
die Städte Arvika und Kongsvinger, bezeichnet.

16) § 1 Abs. 1 des Statuts für den Öresundrat, das als Anlage zum Bericht des Kommu-

nalrechtskomitees, a.a.0. (Anm. 2), S. 141 E, abgedruckt ist.

17) Vgl. die Äußerung des Öregundrats im Bericht des Kommunalrechtskomitees, S.

58.

18) So das Kommunalrechtskomitee in seinem Bericht, S. 19. Fraglich ist, ob der Rat

zumindest als privatrechtlicher Verein mit eigener Rechtspersönlichkeit angesehen wer-

den kann, vgl. hierzu unter V.
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Die Arko-Delegation&quot; die 1,96,8- von norwe ischen und zwei

schwedischen Gemeinden. aus derArko-unter Beteiligung der dort

ansässigen- Industrie gegründet worden war hattd:,gur Aüfgabe,.die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit in diesem Gebietzit-
seitige Infonnierung- über Siandortfrägen sicherzustellen, Vorschlage.,für
die Zusammenarbeit im rein kommunalen Bereich auszuarbeiten und den
Tounsmus,zu f(ördem.i Als die.Arbeit der, Arko-Delegation,&apos;die ebenfalls
nur ein:unverbindliches.Beratungs-,und Kooperationsorgan ohne offiziel-
len Status; war, für die Wirtschaft anInte,resihre Aufgaben
der Grenzland-Morokulie.1 Aktieng&apos;dsellschaft ühertragen.-Dabei handelt
es sich um eine Aktienges01schaft nachnc,rwegischem RechtAeren Aktien
u.a. im Besitz.der gleichen vier Gemeinden sind -und die ebenfalls 1968 ge-
gründetworden ist. Nach dem Gesellschaftsvertrag20) soll sie die grenzüber-
schreit,ende Zusammenarbeit durch Init-iierung und&apos;Unterstützung gemein-
samer Planungen und Projekte.fördem.
Um die.vielfältigen Probleme in derNordkalotten-Region gemeinsamzu

lösen, finden seit Anfang der sechzigerjahre regelmäßige-Treffen,.von Re-?

präsentanten der Gemeinden bzw; re ionalen Körperschaften und Organi-91
sationen mit Vertretern der drei Zentralverwaltungen
(Nordkalotten-Konferenzen),-statt. Seit 1971 %ist - ebenfalls* unter:Beteili-

gung regionaler Stellen - darüber hinaus, das Nordkai-lotteilkomitee täti&amp;
Neben diesen die ganze Region betrefferiden..,Aktivitäten gibt es aber auch
in kleineren. Grenzräumen eine konkreteir, Zusam-

menarbeit auf rein lokaler Ebene. - -: -

&apos;

&apos;-.. 1

So, hat die Stadt Kiruna in. Schweden mit der,Gemeinde Epontekiö in
Finnland einen Vertrag geschlossm91), in dem Kiruna die Enhsendung einer
Feuerwehreinheit zur Löschung von.* Brändt&apos;-n im finnischen Grenzgebiet
zugesagtundEnontelaösichzUfZahl.unzlder.Unkostenund.gegebenen-
falls von Schadensersatz bereit erklärt. hat.-. In einem weiteren- Vertrag zwi-
schen -der Feuerwehr von Kiruna und der Feuerwehr von Narvik in Norwe-

gen22) haben sich beide Parteien verpflichtet, der anderen Seite - jeweils

19) Vgl. den Bericht des Kommunalrechtskomitee, S.,23. 0

20) Der Vertra ist abgedruckt als.Anhang zum Bericht des KomMunalrechtskomitees,.9
S. 155 f

21) Der Vertrag ist als Anhang zum Bericht des Kommunalrechtskomitees, S. 1.52
abgedruckt.

22) Ibid., S. l 54 f
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nach den eigenen brandrechtlichen Vorschriften - bei den Löscharbeiten
an der Grenze Hilfe zu leisten. Solche Zusagen für gegenseitigen Beistand

gibt es auchals formlose inoffizielle Abmachungen23).
Die Gemeinden Tomeä in Finnland und Haparanda in Schweden arbeiten

in vielen Bereichen eng zusammen. Zum Beispiel haben beide Gemeinden

gemeinsam -eine Kläranlage errichtet, die - auf schwedischem Gebiet gele-
gen - allein Haparanda gehört, in die aber Tornea* seine gesamten Abwässer
einleiten darf24). Andere Kontakte bestehen bei der gemeinsamen Bengt-
zung von Sportanlagen sowie auf dem Gebiet des Tourismus und der

Brandbekämpfung.
Zahlreiche Gemeinden aus Finnland, Norwegen und Schweden haben

sich im Verein Blaue Landstraße zusammengeschlossen, der sich die För-

derung des Straßen- und Seeverkehrs und den Ausbau der entsprechenden
Verkehrswege zwischen Mo i Rana an der norwegischen Westküste und
dem finnischen Vyartsilya an der russischen Grenze zum Ziel gesetzt hat25).
Mitglieder dieses internationalen Vereins26) sind die Gemeinden, wobei
die Gemeinden jeweils eines Landes eine Sektion mit eigener Satzung bil-
den. Bemerkenswert ist, daß hier nicht nur Gemeinden aus einer bestimm-
ten Grenzregion zusammenarbeiten, sondern Gemeinden aus allen Lan-
desteilen beteiligt sind.

III Die nationalen Gemeinderechtsordnungen

Trotz dieser zahlreichen Aktivitäten kam es erst durch das Übereinkom-
men von 1977 zu einer ausdrücklichen rechtlichen, Anerkennung der

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Gemeinden seitens der
nordischen Staaten. Bis dahin gab es in den Gemeindegesetzen der vier
Länder nur Bestimmungen über interkommunale Kooperation auf natio-
naler Ebene. Diese Bestinunungen sind gleichwohl Grundlage für die Rege-
lungen des Übereinkommens und sollen deshalb nach einem Überblick
über die gemeinsamen Grundzüge der Gemeindeverfassungen der nordi-
schen Staaten kurz dargestellt werden.

23) Ibid., S. 35.

24) Der Vertrag ist als Anhang zum Bericht des Kommunalrechtskomitees, a.a.0.

(Anm. 2), S. 149 ff., abgedruckt.
25) Das Statut des Vereins ist als Anhang im Bericht des Kommunalrechtskomitees, S.

156 ff., enthalten.

26) So die Bezeichnung des Kommunalrechtskomitees in seinem Bericht, S. 32.
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Obwohl die nordischen Staaten ihre Rechtsvorschriften in vielenBerei-
chen - darunter auchim öffentlichen Recht27)- vereinheitlicht haben, ist
nie versucht worden, auch die Verwaltungen, deren Organisation und Zu-

ständigkeiten, einander anzupassen. Dennoch bestehen speziell zwischen
den verschiedenen Gemeinderechtsordnungen große Ähnlichkeiten;- die
aufdergemeinsamen Geschichte und den ähnlichen politischen Grundent-
scheidungen der vier Staatswesen beruhen.

-.Mit Ausnahme von Norwegen enthalten, alle Verfassungen der nordi
schen Staaten eine Bestimmung über das Recht der kommunalen Selbstver-

waltung28). jedes Land besitzt ein ausführliches GemeindegeSetZ29), das
zahlreiche Bestimmungen über den Aufbau und die Organi&apos;sation der Ge-
meinden enthält. In Dänemark, Norwegen und Schweden unterscheidet
man zwei Arten von Gemeinden, die sogenannten Primirgetneinden&quot; die
einfach als kommun bezeichnet werden, und die Sekundärgemeinden,
die in Dänemark Amtsgemeinden, in Norwegen
und in Schweden Provinzialgemeinden heißen, das Gebiet mehrerer

Primärgemeinden umfassen und Aufgaben von größerer Reichweite (so
etwa Gesundheitswesen) wahrehmen.,In den genannten Staaten ist es

nach dem 2. Weltkrieg zu mehreren GemeindgeforInen gekommen, in

denen die Anzahl der Gemeinden durch Zusammenlegunjerheblich ver-

mindert wurde. Lediglich in Finnland gibt es nach wie vor nur Primär-

gemeinden.
Währcnd die Aufgaben der Sekundärgemeinden. hauptsächlich in den

Spezialgesefzen geregelt sind, ergeben sich die Zuständigkeiten der Primär-
gemeinden vor allem aus den GeneralklauSeln. der Gemeindegesetze. Diese

sprechen - ohne weitere Spezifizieruiig - von den kommunalen- Ange-
legenheiten30) oder von -der Erledigung!.ihrer Angelegenheitene31). Die

27) Z.B. das Staatsangehörigkeitsrecht oder das WaMrecht-in Gemeinden für die aus

den nordischen Staaten kommenden Ausländer.

28) Dänemark: § 82 Dänemarks Grundgesetz vom 5.6.1953. Finnland: § 51 Abs.. 2 der

Regierungsform vom 17.7.1919. Schweden: § 7 des Kapitels 1 der Regierungsform von

1974, die am 1. 1. 1975 in Kraft getreten ist. Bereits vor Inkrafttreten der neuen Verfassun
wardasRechtderkommunalenSelbstverwaltunganerkannt,vgl.HalvarG.Sundberg,
Kommunalrätt (Stockholm 1964), S. .33 ff.

29) Dänemark: Gesetz über die Leitung der Gemeinden vom 31.5.1968, am 1.4.1970 in

Kraft getreten. Finnland: Gemeindegesetz vom 27.8.1948. Norwegen: Gesetz über die

Leitungsorgane in Land- und Stadtgemeinden vom 12.11.1954 und das Gesetz über die

Bezirksgemeinden vom 16.6.1961. Schweden: Gemeindegesetz vom 21.4.1977.

30) 2 Abs.,1 des dänischen Geineindegesetzes und § 1 des norwegischen Gesetzes

über die Leitungsorgane in Land- und Stadtgemeinden.
31) § 4 des finnischen Gemeindegesetzes und § 4 Abs. 1 des schwedischen Gemeinde-

gesetzes.
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Ausfüllung dieser Begriffe erfol&apos;gt einerseits in der Praxis, andererseits durch
die Gerichte32) bzw., die Zentralverwaltung3,9). Dabei bestehen zwischen
den nordischen Staaten theoretisch Unterschiede insofern, als. z.B. die
schwedischen Gemeinden nur die mit ihren eigenen Interessen allgemein
verbundenen Angelegenheiten wahrnehmen dürfen34), während sich in

Norwegen die Gemeinden mit allen Fragen befasäen können, die keiner
anderen Stelle zugewiesen sind36). In der Praxis sind die Tätigkeiten der Ge-
meinden der nordischen* Staaten jedoch grundsätzlich gleich,96).

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in dem Recht,der Gemeinden, zur

Erffillung ihrer Aufgaben Steuern zu erheben, sowie in dem Prinzip der
staatlichen Aufsicht über alle Gemeinden37).
Außer den genannten gemeinsamen Grundzügen wurde und wird in

allen Ländern das Recht der Gemeinden, mit anderen Gemeinden im eige-
nen Land zusammenzuarbeiten, anerkannt. Neben verschiedenen Einzel-

bestimmungen, die eine Zusammenarbeit zwischen Gemeinden - obligato-
risch vorschreiben bzw. diese als Möglichkeit vorsehen, heißt es in § 60 des
d ä n i s c h e n Gemeindegesetzes. generell: Verträge über die Zusam-
menarbeit zwischen Gemeinden, die eine Einschränkung der Befugnisse
bedeuten, die nach diesem Gesetz den jeweiligen Leitungsorganen der be-

teiligten Gemeinden zukommen, bedürfen der Zustimmung durch die
Aufsichtsbehörde, soweit nichts anderes im Gesetz bestimmt ist. § 60 Ge-
meindegesetz betrifft Verträge, in&apos;denen einem gemeinsamen Organ die Be-
fugnis gegeben wird, die Gemeinden nach außen zu verpflichten, in denen
sich eine Gemeinde aufjahre hinaus bindet oder sich zu bestimmten Unter-
lassungen verpflichtet38). Für die Frage, auf welchen Gebieten und in wel-
chen Formen die Gemeinden kooperieren dürfen, müssen die allgemeinen
Regeln über die Aufgaben und Zuständigkeiten der Gemeinden herangezo-
gen werden. Aufsichtsbehörde ist entweder das Innenministerium - vor

32) So in Finnland und Schweden.
33) So in Dänemark und Norwegen.
34) Vgl. Fritz K a i j s c r, Kommunallagama (4. Auffi Stockholm 1972), S. 3 1.

-) Vgl. Knophs Oversikt over Norges rett, hrsg. von Birger Stuevold L a s s e n /Knut S.

S e 1 m e r (7. Aufl. Oslo 1975), S. 85

36) Vgl. die Gesetzesvorlage zu dem Übereinkommen in Schweden Regeringens pro-
position 1977/78:44, S. 5.

37) In Schweden ist das Besteuerungsrecht der Gemeinden sogar in der Verfassung (§ 7

des Kapitek 1) festgelegt.
38) Vgl. Preben E s p e r s e n / Erik H a r d e r, Lov om kommunernes styrelse, Kommen-

tar (Kopenhagen 1974), S. 157.
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allem für die Amtsgemeinden - oder sogenannte Aufsichtsräte&quot;für die Pri-

märgemeinden.-, In der Praxis des Innenministeriums kann unterschieden
werden zwischen interkommunalen Zusammenschlüssen, die die&apos; Versor-

gung&apos;mit bestimmten Grundleistungen (Elektrizität, Fernwärine, Nahver-

kehr) meist in privatrechtlicher Form zum,Gegenstand haben und - wirt-
schaftlich eine Einheit: dar.stellen, und solchen, die Aufgaben wahrnehmen
die ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanziert -werden. Eine

ausdrückliche Unterscheidung zwischen privatrechtlicher und öffentlich-
rechtlicher Grundlagewird allerdings nicht gemacht39).

In F i n. n 1 a n&apos;- d gibt es ebenfalls eine Reihe von Einzelgesetzen, die den
Gemeinden auf bestimmten Gebieten. eine Zusammenarbeit obligatorisch
vorschreiben. Allgemeine Regeln über. die interkommunale Zusammenar-
benthält dagegen Kapitel 7 -des Gemeindegesetzes, in dem u.a folgende
Kooperaticins,formen aufgeführt sind (§ 136): Erstens können -Gemeinden

,eiten&quot; -die zu ihrem Aufgabenbereich-gehören, gemeinsam aufGrundTätigk
eines`V.ertrags oder auf Grund übereinstimmender Beschlüsse gemeinsam
durchführen. Zweitens können mehrere Gemeinden gemeinsam interessie-
rende, Angelegenheiten aufinterkommunalenVertreterversammlungen be-

raten und entscheiden. Schließlich können Gemeinden zur Erledigung
von -gemeinsamen langfristigen Aufgaben,Gemeindeverbände gründen.
Neb dieser--- als öffentlich-rechtlich zu bezeichnenden - Zusammen-

i arbeithaben zahlreiche Gemeinden in Finnland Gesellschaften des Privat-

rechts gegründet, die auf dem Gebiet der. Daseinsvorsorge tätig --sind40).,
Grundlegende Bestimmung im n o rw e g i s A e n Gemeinderecht für

die -interkommunale Zusammenarbeit ist § 29 des Gesetzes über die Lei-

tungsorgane in Land- und Stadtgemeinden, dessen Abs. 1 lautet: eZwei oder
mehrere Gemeinden konnen zur Erfüllung einer kommunalen Aufgabe ein

gemeinsa.mes Leitungsorgan schaffen. Die Gemeinden können diesem Lei-

tungsorgan die Befugnisse übertragen, über die sie eine Einigung erzielt

haben, sofern nichts anderes durch Gesetz bestimmtiSt41). Da keine weite-

ren Angaben darüber gemacht werden, wie ein solches Organ aussehen soll
und welche Aufgaben es übernehmen kann, haben, die. Gemeinden inso-
fern Entscheidungsfreiheit. So gibt es Zusammenschlüsse, die wie eine Ge-
meinde ein Leitungsörgan und eine Vertreterversammlung- besitzen, und
solche, die. - vergleichbar mit der Situation in den anderen nordischen Staa-

39) Vgl. den Bericht des Kommunalrechtskomitees, a.a.0. (Anm. 2), S. 107 ff.

40) Ibid., S. 118

41) Diese Bestimmung entspricht § 31 des Gesetzes über die Bezirksgemeinden.

http://www.zaoerv.de
© 1980, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


Grenzüberschreitende unterstaatliche Zusammenarbeit in,Europa (Nordische Staaten) 609

ten - Versorgungsaufgaben wahrnehmen und privatrechtlich, z.B. als

Aktiengesellschaft, organisiert sind... Eine Begrenzung der grundsätzlichen
Zulässigkeit inte&apos;rkonununaler&apos;:Zusarnmenarbeit e ibt sich zum einen ausr91
der allgemeinen Regelung der Kompetenzen der Gemeinden, zum anderen
mussen&apos;die Gesetze, die den Gemeinden-besondere Aufgaben übertragen,
im Einzelfall -daraufhin untersucht werden, ob sie eine interkomMUnale

Lösung ZU1aSSen42).
Weder das s c h w e d i s c h c Gemeindegesetz von .195343) noch das Ge-

setz über die Provinziallandtage von 195444); die beide. 1977 aufgehoben9

wurden, enthielten eine allgem.eine.Bestimmung über die Zusammenarbeit
zwischen schwedischen Gemeinden.Auch das neue einheitliche Gemein-

degesetz von 1977, das sowohl für&apos;die Primärgemeinden als auch für die
.I

Provinzialgemeinden gilt, äußert si.ch grundsätzlich zur Frage der
45interkommunalen Zusammenarbeit das Gesetz über Gemein-

deverbände46)ist normativer Ausdruck für die grundsätzliche Möglichkeit
der Gemeinden, zur Erled&apos;igung ihrer &quot;-Aufgaben zusammenzuarbeiten.
Mehrere Spezialgesetze gestatten -außerdem den Gemeinden oder schrei-.
ben diesen sogarvor, mit Nachbargemeinden in dieser oder jener Form zu

kooperieren. Obwohl eine ausdrückliche -Garantie der interkommunalen
Zusammenarbeit fehlt, wir*d dieses Institut -allgemein anerkannt. Dabei

geht man einerseits davon aus, daß sich dies aus der Generalklausel über die

Kompetenzen der Gemeinden ergibt. Zum anderen wird auf die Vorarbei-

ten zum Gesetz über die Gemeindeverbände verwiesen, in denen ein Recht
der Gemeinden auf Zusammenarbeit - und zwar in den Formen, die diese
für am geeignetsten halten - vorausgesetzt wurde47).

Das Kommunalrechtskomitee untersuchte in seinem Bericht von 1973,
ob die Gemeinderechtsordnungen der nordischen Staaten, so wie,sie eben

dargestellt worden sind48), eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu-

lassen und inwieweit verfassungsrechtliche Gesichtspunkte einer Koopera-
tion entgegenstanden. Dabei kam es bei den einzelnen Ländern zu unter-

schiedlichen Ergebnissen.

42) Vgl. den Bericht des Kommunalrechtskomitees, a.a.0. (Anm. 2), S. 120.

43) Gesetz vom 18.12.1953.

-) Gesetz vom 14.5.1954.
45) In den Vorarbeiten zu diesem Gesetz wird aufdie Möglichkeit grenzüberschreiten-

der Zusammenarbeit nicht Bezug genommen; vgl. Statens offentliga utredningar
1974:99.

46) Gesetz vom 31.5,1957.

47) Vgl. den Bericht des Kommunalrechtskomitees, a.a.0. (Anm. 2), S. 127 f

48) Seit 1973 sind mit Ausnahme von Schweden keine gro&apos;g&apos;eren Änderungen inden

Genieindegesetzen der nordischen Staaten vorgenommen worden.

39 ZaöKY 40/3
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610, Berichteund Urkunden

Was, Dänemark und, Norw,egen betrifft, wardas Komitee der Auffassung,
daß sich Hindernisse: für, eine grenzübdrsch itende Zus mme* arbeit zwi-a n

schen Gemeinden- weder aus kommunalrechtlichen Vorschriften noch aus

dem Verfassungsrecht ergaben.
D ä n i s c h e Gemeinden,anderen Gemeinden Verträge ab-

schließen und, Rechtssubjekte, form gründen, aller-
&apos; Zdings, mit zwei Einschränkungen,. um einen bedürften solche Akte, die bei

einer interkommunalen-Zusärrü
i*

narb a er Zu-ne eit. ufnationalerEbenevond
stimmung der Aufsightsräte- bzw. des-Innenministeriums 4bhingen auch
bei der- grenzüberschreitend-en-Köopeiation &quot;der&apos;*Genehrhigung durch die

jeweilige Aufsichtsbehörde, -,die,&apos;hierbei. sowohi Rechts- als au.ch Fachauf-
sicht besäße. ZuM anderen düfftew keine ---:Befugnisse, die nach dem

Geineindegesetz den Gemeindenzuitünden auf ein gemeinsames .Organ
übertragen werden49).Bereit das dänischeInnenministerium in

einer Stellungnahme an- den Nordischen Rat50) die.Auffassüng vertreten, -

daß weder die:..damals, Zusammenarbeit.noch
mögliche&apos;., spätere Vertrage&apos;über:, andere Kooperationsformen--&quot;durch die

zgebung.&apos;be rt Innenministerium wie Kom-eme binde würdenG eindegeset
munalrechtskomitee -gingen überhaupt..,rücht auf die.- Frage ein, ob-: und
inwieweit die testimmungaus dem- dänischen Grund acha &apos;

&apos;

gesetz, won flein
der König,für die zwischenstaatlichen Angelegenheiten zuständig ist5..

I gegen eine selbständige grenzüberschreitende Zusammenarbeit der

Gemeinden spricht.
Auch nach dein n o rw e gi s. c h e*n -Grundgesetz werden die auswärtigen

Angelegenheiten vom KönigwahrWitd das Span-
nungsverhältnis zwischen diesem Grundsatz und der Tatsache, -daß norwe-
gische Gemeinden unmittelbafmit ausländischeltr-1 nordisc --.,Gemein-
den zusammenarbeiten - vom- Kommunalrechtskomitee ü &quot;rhaubt nichtbe
gesehehw). So scheint Norwegen, das seinen Gemeinden beideren Arbeit
ohnehin einen großen Spielraum läßt undnicht alle Fragen durchnormiert

49) Vgl*den Bericht des Kommunalrechtskomitees, a.a.0. (Anm. 2), S.&apos;43.

50) Nordis.ka rädet 17:e sessionen 1949 (Stockholm 1969), S. 644.

51) § 19 des Gründgesetzes vom 5.,6.1953.

52) §26 derVerfassungvön 18t4 gibfdem Königunteranderem das Recht, Bündnisse
einzugehen, was einer allgemeinen Zuständigkeit für die. Vertretung Norwegens nach -

außen gleichkommtl vgl. Johannes A n d e n x s, Statsforfatningen i Norg (4. Aufl. Oslo

1976), S. 253.

53) Vgl.. den Beriät&apos;de&apos;s Kommunalrechtskomittes, a.a.0. (Anm. 2), S.- 43
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hat keine Bedenken dagegen zu. haben, daß die Kontrolle nicht über sämt-

liche Kontakte zwischen Norwegen und dem,Ausland vom König bzw. der

Regierung unmittelbar ausgeübt wird.
Im -Qegensatz zu den eher knappen Ausführungen zu, -Dänemark und

Norweg.edbefaßte sich das Kommunalrechtskomitee ausführlich mit den

Rechtsordnungen in Finnland und Schweden.
,Bei seiner Analyse der normativen Voraussetzungen ein.er,.grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit von fi, n n i sc e n Gemeinden stützte sich

das,Komitee. auf ein staatsrechtliches Gutachten von Professor Ilkka Sata-

viita54). Dieser befaßte sich zunächst mit der frage, ob die Gemeinden völ-
onn-kerrechtliche, den finnischen. Staat bindende Verträge abschließen kö

ten. Da &apos;4ie finnische Verfassung die VertragsabschlußkOmpetenz dem

StaatspräSidenten zuweist55) und,eine Bevollmächtigung durch diesen
unrealistisch - wäre, handelte es sich nach Saraviita bei interkommunalen

grenzüberschreitenden -Vereinbarungen um .priv-atrechtliche - und nicht
völkerrechtliche - Verträge, die nach innerstaatlichem Recht zu behandeln
seien. Andererseits wäre eine Übertragung von Hoheitsbefugnissen aufaus-
wärtige Organe durch Gemeinden nur dann zulässig&quot; wenn der Reichstag
einem entsprechenden Vertrag im verfassungsändemden Verfahren zu-

stimmtei,&gt;da-,däe öffentliche Gewaltnur von finnischen Behörden ausgeübt
werden dürfte. Im übrigen gebe die Kommunalgesetzgebuhg den Gemein-
den nicht viel Spielraum für eine grenzüberschreitende.Zusammenarbeit.
Diese Schwierigkeit könnte u.a. durch einen internationalen Vertrag, der in
das innerstaatliche Recht transformiert würde, überwunden werden.
Was S c h w e d e n betrifft, muß unterschieden werden zwischen den

Ausführungen des Kommunalrechtskomitees von 1973, als noch die alte

Verfassung von 1809 galt, und der Rechtslage bei Abschluß des Überein-
komme,ns imjahre 1977, als die neue Regierungsform von f974 bereits zwei

Jahre in.Kraft war. Der damalige Nünisterialrat im Außenministerium Hans
Blix kam in einem Gutachten für das Komitee56) zu dem Ergebnis, daß § 12
der Re .erungsform von 180957) es erfordere, daß rechtliche Vercinbarun-91

54) Das Gutachten ist als Anhang im Bericht des Kommunalrechtskomitees, S. 132 ff.

abgedruckt.
55) § 33 der Regierungsform vom 17.7.1919.

e6) Das Gutachten ist abgedruckt als Anhang zum Bericht des Kommunalrechtskomi-

tees, a.a.0.-(Anm. 2), S. 140 ff.

67) § 12 lautete: Der König ist berechtigt, Abkommen mit ausländischen Mächten

abzuschließen, nachdem der Staatsrat hierzu gehört worden ist .
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612 Berichte und Urkunden

gen zwig-chen.schWedigchen und ausländischen Gemeinden der Ennächti-

gung--desKönigsbzw.derR-e &apos;ngbedürften.,ObwohldieVerfasgi ru sungvon
1974 in § 1 des Kapitels 10 der Regierung ebenfalls grundsätzlich die,alleini-

Mge Kompeteifz: zum Abschluß voriVertragen mit anderen Staate nd zwi-

schenstaatlicheh-,Organisationen gibt&quot;), bestanden--bei dem,Zustimmungs-
verfahren.für das Übereinkommen über:grerfzuber-schreiten.de Zusammen-
arbeit in Schweden keine-Bedenken mehr gegen eine voni.Außenministe-
numnicht,kdnl, Ii&apos;rteKooperationvon:schwedischenGemeindenübere

dieReichsgrenzntlagederRe Über-1 e e vo gierungzum
einkommen ganz einfach, --festgestellt., daß ein Vertrag, den eine Ge-

I

Sinne der VerfasSung&apos;darstelle,-deshalb kein,6,völkerrechtlichen Wirküngen
habe und von dahe,rdur-ch die Verfassunzauch -nicht ausgeschlossen
Das Problem, daß -durch interkommunale Kontakte Beziehungen zum

Ausland, hergestellt würden, die jußer)i-alb der Kontrolle- der für die uuswär-
tigen Beziehungen zuständigen-Reg1.erung (d.-.h. des -Außenministeriums)
stü,nden,wirdnichtmehrerört.ert.-F-ürdie--s

- nach Auffassung der Regierung im,übrigen die auch in den anderen nördi-

schen Staaten besteheäden:-Besehrankungen, denen. zufolge,die
den nur iin Rahmen der&apos;-ihnen gesetzlichzugewiesenen.,K.,dinpetenzen

-dütfi t heidungsbe-grenzüberschreiterid, tätig we en und keine,En..sc
fugnisse übertragen können150).

I

: IV, Das Übereinkommen und seine, Vorschriften im einzelnen-

Die einzelnen nationalenVorschriften über die inteiköMmunale Zusam-
menarbeit und- die Erwä ii

ngen zur retfiflichen -Zuläg$igkeit einer grenz-9u
u &apos;C&quot; eüberschreitendenZ sammenarbeit &quot;w4,-henGem&apos;indenzdigendaßzwar

die Red.h-tsordnun&apos;g.-n .der nordischerf Staate es de
&apos;

Ge ind. n nichte n n me e

untersagen, sich grenzüberschreitend -zu -betäti.gen und unter Umständen
gemeinsame Verbindungen einzugehen.dagfür nützlich gehal-
ten wird, daß aber eine ausdrückliche Rechtsgrundlage, fehlt. Das Kommu-
nalrechtskomitee sprach von einer unklaren Rechtslage zumindest in

Finnland und Schweden und einer daraus resultierenden Unsicher-

68) § 3 des Kapitels 1,0 sieht zwar in einem. bestimmten Rahmen die Möglichkeit der

Bevollmächtigung von Verwaltungstraigern, durch-. die, gegierung vor. Diese- Möglichkeit
wird aber im Hinblick auf Gemeinden in der Regierungsvorlage nicht mehr diskutiert.

-

1.
.7

59) Regeringens proposition 1977/78:44, --S. 3.

80) Ibid., S. 8.
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heit.r-1). In diesem Sinne muß die Haxiptaufgabe des Übereinkammens ge-
sehen werden. Es soll klarstellen, daß die Gemeinden der nordischen Staa-

ten - auch - befugt sind, über die Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten, da
die*s ebenfalls zu ihrem Kompetenzbereich gehört62). Nicht beabsichtigt ist,
dexiGemeinden durch das Übereinkohunen neue Befugnisse zu geben. Da-
neben sollen die Gemeinden, die sich bisher durch die komplizierte Rechts-
lage von Schritten in diese Richtung abhalten ließen,: zu einer Zusam-

menarbeit mit ausländischen Gemeind= angeregt werden63).
Das Übereinkommen über grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwi-

schen Gemeinden ist ein weiteres Steinchen im Mosaik,der in allen Berei-
chen zu beobachtenden Integrationsbestrebungeh der nordischen Staaten.

Daraufweist auch der em t e A b s a t z
&apos; der Präambel hinvon der Mit-

wirkung.anderEntwick.lungderzwis
henden Gemeinschaft spricht. Auf_ staatlicher Ebene findet -

- zwischen
den Regierungen bereits seit der Mittedes letzten Jahrhunderts und später
zwischen den Parlamenten - eine unterschiedlich intensive aber beständige
Kooperation statt, die nach dem 2. Weltkrieg durch -den Nordischen Rat

(1952). Und den Nordischen Nfinisteitat (1971) institutionalisiert worden
ist. Daneben werden durch unzählige private Initiativen und Treffen, deren
-her-vorrag&apos;endstes Beispiel die Vereinigung Norden ist, die Kontakte und
Verbindungen zwischen den nordischen Staaten und ihren Bevölkerungen
belebt und vermehrt.
Im ersten Absatz der Präambel des Entwurfs des Ministerrats vom 5.:Mai

1974154) wurde der Zweck des Übereinkommens noch darin gesehen, daß
die Voraussetzungen für eine kommunale Zusammenarbeit über die nordi-
schen Grenzen hinweg geschaffen werden sollten. Eine solche Aussage
hielt die Arbeitsgruppe nicht mehr für*notwendi&amp; da ihrer Ansicht nach die
verschiedenen Rechtsordnungen einer interkommunalen grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit nicht entgegenstanden65). Im Hinblick, auf
die materielle Zielsetzung heißt es in A b s. 2 der Präambel jetzt nur noch,
daß die Regierungen die Zusammenarbeit erleichtern wollen.
Aus dem zweiten Absatz der Präambel geht weiter hervor, daß zwar die

Zusammenarbeit a 11 e r nordischen Gemeinden vom. Übereinkommen *

61) Bericht des Kommunalrechtskomitees, a.a.0. (Anm. 2), S. 46.

62) -Regeringens proposition 1977/78:44, S. 8.

63) Vgl. den Bericht des Kommunalrechtskomitees, a.a.0. (Anm. 2), S. 46.

64) Vgl. Anm. 5.

65) Vorschlag der Arbeitsgruppe, a.a.0. (Anm. 5), S. 19 f, und B e c k e r - C h r i s t e n -

sen/von Buchwald, a.a.0. (Anm. 13), S. 36 E
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umfaßt wird, daß jedoch die Verbindungen zwischen den in,den-Grenzge-
bieten gelegenen Gemeinden im Vordergrund stehen und daß.;diese Ge-
meinden am stärksten y.on einer grenzüberschreitenden..Kooperationprofim
tieren, können. In der Begründung zu:Art. 1 des Abkommensen&apos; rfstwurts

wird ausgeführt,*daß es zu unnötigen Abgrenzung.sschwjerigkeiten.führen
wurde, wollte man durch eine Definition nur einen bestimmten Kreis.:vgn
Gemeinden in die Regelungen,des Übereinkomwens einbeziehen,. Bei:,der

Erfüllung der--,unterschiedliche.n kommunalen Aufgaben sei von unter-

schiedlich.en Einzugsgebieten auszugeh;en,-die nicht von vornherein umris-
sen. Oder festgelegt werden könnten66). - 1 -

l

I

A bs.:ne.nnt&apos;die Bereiche, in denen eine interkommuna-

leZusammenarbeitmöglichist.Dabeihandeltes-sIchumeinebeis ielhaftep
Aufzählungdieiiichtabs
interkommunäle Kooperation in Frage_kommen können, zeigt eine.Zusam-
menstellutigvonrurid50,-Vorschläge*n,dieeineArbeitsgruppedes-Minister-
ratS-beiGemeinden&quot;-aus7

Abs&apos;. 4 derPräämbel-,bet,ontdie-.Be.deutungde.rgrenzüberschreitenden
I ZusamMenarbeitzwischenGemeind.-en&apos;:.-fürdieein.i
I meinsame Regionalpolitik der nordischen- Staaten9). Beide Faktoren

hen in.einem engen Zusammenhang. undergänzen sich gegenseltlg70)&quot;
,.G Art. 1 des Übereinkommens;fäl..len-.sowohl die Primärgehieinden

in allen vier Ländern als auch die Sekundärgemeinden in Dänemark Nor-

wegen und- Schweden und.die finnischen und-schwedischen Gemeindever-
bände mit eigener-Rechtspersönlichkei.t..unteidie Bestimmungen,des Übe-
einkommens., Es ist davon-auszugehen nur Gemeinden der glei-
chen Stufe -.Primärgemeinde mit Priinargemeinde usw. - miteinander

kooperieren dürfen, sondern daß,sich .-die, Zusammenarbeit danach richtet,
welche Art von Gemeindel nach, innerstaatlichem Recht für die konkrete

66) Vorschlag.Oer Arbeitsgrgppc&quot; S. 2.0.
67), Ibid.
e)- Die. Zusammenstellung ist als Anhang zu dem Vorschlag der Arbeitsgrüppe, a.a.0.

(Ahm. 5), S. 26 , abgedruckt. Dazu g&apos;ehören z.B. das.Unferrichtswesen, die Altenpflege,
Energie- und Rohstoffrageii, Land- und Forstwi&apos;rtschaft, Handelsfragen.

69) Der Nordische Minisferrat hat im Dezember 1972 ein Arbeitsprogramm.Üb.er die

erweiterte regional olitische Zusammenarbeit beschlossen, das die Einheitlichkeit inp
den regionalpolitischerr Planungen, gegenseitigen Informationsaustausch, Abstimmung
der regionalpolitischen Subventionsmaßnahmen und den Ausbau projektbezogenen
KooperationspolitikzumZielhat.Vgl.Nordiskarädet21:asessionen,l:asamlingtnl,973
-(Stockholm 1973), S. 707..

1.. 70 Vgl. den Vorschlag der Arbeitsgruppe,...g,.a.0. (Anm. 5), S. 20.
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Aufgabe zuständig ist. Im Gegensatz zu dem Entwurffür ein Europäisches
Über.einkonuiä,en7&apos;) wird eine Zusammenarbeit von regionalen Verbänden
oder Behprden nicht einbezogen. Die Frage z.B., ob auch die Bezirksverwal-
tungen aus Schweden und Finnland das Recht habenodei be-
kommen sollten, mit Gpbietskörpe-rschaften in einem Nachbarstaat zusam-
menzuarbeiteni. wurde während der gesamten Vorarbeiten nicht erörtert.

Zentrale Vorschrift des Übereinkommens ist A r t. 2, der das Recht der
-nordischen Gemeinden anerkennt, mit Gemeinden aus einem anderen
dischen Land im Rahmen der innerstaatlichen Kommunalrechtsordnun-

gen zusammenzuarbeiten. Der Verweis.aufdie nationalen Gesetze und Vor-
schriften über,die Kompetenzen,die: Organisaticin und die Tätigkeit der
Gemeinden macht dabei deutlich, daß die Gemeinden keine zusätzlichen
Befugnisse erhalten sollen.&apos;,In Art. 2 wird klargestellt, daß das..in den Rechts-
ordnungen der nordischen Staaten anerkannte Institut der interkommuna-
len Zusammenarbeit grundsätzlich auch- die grenzüberschreitende, Koope-
ration umfaßt..-Der Begriffder kommunalen Angelegenheiten nimmt Be-

zug auf die in allen vier Gemeindegesetzen enthaltenen Formulierungen.
Danach ist eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Gemeinden so-

wohl auf Gebieten, die ihnen durch die Generalklausel bzw. allgemeine
Praxis zugewiesen sind - wie z.B. der Nahverkehr -, als auch in Fragen, für
die eine spezialgesetzliche Regelung besteht - so im Gesundheitswesen -.

möglich72).
Zur Frage der Formen der Zusammenarbeit hieß es noch in Art. 2 des

Entwurfs des Ministerrats: Die Zusammenarbeit kann in freien Formen
und in dem Umfang, in dem sie bei der innerstaatlichen interkommunalen
Zusammenarbeit zugelassen sind, oder in solchen besonderen Formen,
über die sich die Vertragsstaaten geeinigt haben, erfolgen73). Eine entspre-
chende Bestimmung fehlt im endgültigen Text des Übereinkommens. Le-

diglich Art. 2 Abs. 2 enthält eine negative Abgrenzung, indem er den Ge-
meinden untersagt, die Ausübungvon Hoheitsbefugnissen aufandere nor-

dische Gemeinden zu übertragen, soweit ihnen dies auf nationaler Ebene
überhaupt gestattet wäre. Das bedeutet wohl, daß solche Maßnahmen, die -.

in der Regel in Spezialgesetzen geregelt - zu einem unmittelbaren Eingriff

71) Vgl. Beyertin, oben S. 573 ff.-

72) Ibid., S. 21.

73) Die Möglichkeit, daß sich die Vertragsstaaten über besondere Formen der Zusam-
menarbeit einigen, ähnelt der Konstruktion im Entwurf des Rahmenübereinkommens
des Europarats, das den Abschluß bilateraler oder multilateraler Verträge u.a. über die
Formen der Zusammenarbeit den Staaten empfiehlt.
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meinde nur für. ihr.okenes Territo-in die, Rechte der Bürger führen jede Ge
rium und nur für ihre. eige-nen-eürger darf Aufgaben, -die sich, aus
der Generälklausel, der Gemeindegesetze ergeben.,undAie im allgemeinen
den Bereich der Daseinsvorsorgebetreffen,können dagegen ohne weiteres

auch-von:ausländischen Gemeinden w.,ahrgenominen..,werden74).
fUnorobliematisch ist die Zusammenarbeit au -der Ebene informeller

Es,kann kein Zweifel bestehen, daß es einer Gemeinde gestattet
ist, mit einer Gemeinde aus: einem anderen nordischen Staat ad hoc Ver-

bindüng aufzunehmen, um dieseiüberbestimmte Planungen*,zu info ie-

renoder-um sich aufgemeinsamenTreffen unveibindlich,zu beratschlagen.
Auc d* ten Städtepartnerschaften werfen normalerweise keineie sogenann
rechtlichen- Schwierigkeiten auf- :.

In dem Vorschlag der- Arbeitsgruppe. flir grenzkommunale Fragen heißt

e% daß die meisten Abmachungen über eine Zusammenarbeit, von zwei
oder mehr Gemeinden durch einen einfachen Vertrag geregelt werden :-

könnteni ohne-,daß:es deGründung em&apos;es...eigenenRechtssübjektes bedür-

fe75).,Zu-der.Frage ob.scauch solche..Verträge, die
nach den innerstäatlichett -,Rechtsordnungen&apos;dem- öffentlichen Recht zu-

zuordnen wären gemeiüt sind. wi d nicht Stellung g - 16). Erst beir enommen

,5führungen &quot;zu - deh,&apos; Möglichkeiten einer&apos;institutionalisierten Zu-den Aü.
sammenarbeit spricht sichAie Arbeitsgruppg..für privatrechtliche,-Formen -
wie Stiftungen, Vereine,und,Aktiengesellschaften- aus. In diesemZusam-

menhang,betontsie-&quot;däß-
und homogenes, nationales, und *internationales nordisches77) Rechts- &apos;

systern mit. wohldurc zum Schutz von Nünderheiis-
und mit Beilegung von eventuellen Streiinteress,en - Regelungen zur:

tigkeiten -handelt. Aus. den in,dern des Kommunalrechtskomitees
enthaltenen Beispielen bereits vor dem Übereinkommen praktizierter

74) Ygl.&apos; Becker-Christe-nsen/von Buchwald, a..a.0. (Anm. 13), S, 4.0. Eine

eindeuiii
welche gefüg.rii.ssd Übertragen werden dürfen, wird weder in dem U,ric.ht,des&apos;Komm-unal-

i -ben.rechtskomitees noch in dem Vorschlag !der Arbeitsgrüppe gege

75) Vorschlagder Arbeitsgruppe, a.a.o. (Anm. 5), S. 21.

76) Zumindest in Dänemark- und Norwegen ist die Rechtsfigur des öffentlich. techtli-

chen Vertrags oder Verwaltungsvertrags anerkannt. Vgl. für Dänemark Poul Ander-9
s e n, Dansik Forvaltningsret.(5,.,AufL Kopenhagen 1963), S.,464 ff.1 undfür Norwegen Arvid

F r i h a g e n, Laerebok i forvaltningsret, Del -1,(Oslo 1972), S. 116 ff.

77) Die nordische Zusammenarbeit bei der. Rechtsvereinheit11ichung is.t vor allem auf

dem Gebiet des Privatrechts weit, fdrigeschritten.
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grenzüberschreitender Zusammenarbeit, die gerade durch das
Übereinkommen.gedeckt werden sollten, ergibt sich jedoch, daß beide
Arten von Verträgen gemeint sind. So wären die Verträge über gemeinsame
Brandbekämpfung zwischen Gemeinden aus der Nordkalotten-Region als
innerstaatliche Verträge eindeutig dem öffentlichen Recht zuzuordnen und
könnten kaum als privat&apos;rechtliche, Dienstverträge angesehen werden., Zu
solchen Verträgen sind auch Abmachungen- zu zählen, in denen sich die
Gemeinden z1,zur gegenseitigenInformierung und BeratungüFragen
der Planung verpflichten. Die Arbeitsgruppe gibt also den Gemeinden,-
indirekt - lediglich die. Empfehlung, auf ihre Verträge und Abmachungen
Privatrec4.t einschließlich des Internationalen Privatrechts anzuwenden
und die Verträge entsprechend auszuformen bzw. sich bei institutionalisier
ten Zusammenschlüssen der Rechtsfiguren desPrivatrechts bedienen.
ZurGründung eines Gemeindeverbandes oder anderer öffentlich-recht-

licher Organe im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
flührt die Aibeitsgruppe an, daß diese Frage außerordentlich. schwierig sei
und solange zurückgestellt werden müsse, bis die Notwendigkeit solcher
Organe eindeutig erwiesen iSt78). Außerdem hätten sich die Vorarbeiten
.nicht aufsolche Organe bezogen, und ohne vorherige Untersuchung könne
dieses Problem nicht gelöst werden.
Damit bleibt die Frage des rechtlichen Status von interkommunalei

Organen wie dem Öresundrat, der bei der Bestandsaufnahme durch das
Kommunalrechtskomitee den Wunsch nach öffentlich-z-rechtlicher Aner-
kennung geäußert hatte79), weiterhin offen. Es besteht höchstens die Mög-
lichkeit, solche Organe als privatrechtliche Vereine entsprechend dem je-
weiligen. Landesrecht einzuordnen. Da die Rechtsordnungen der nordi-
schen Staaten keine hohen Anforderungen daran stellen, daß ein ideeller
Verein mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist80), wäre der Öre-
sundrat.. der Satzung und Vorstand besitzt, als Verein z.B. nach schwedi-
schem Recht denkbar.

78) Vorschlag der Arbeitsgruppe, a.a.0.. (Anm. 5), S. 21 f Dänemark und Norwegen,
die beide nicht das Institut des Gemeindeverbandes kennen, wollen sich allerdings nicht
auf den Begriff Gemeindeverband festlegen und halten Zusammenschlüsse unter die-
ser Bezeichnung - entsprechend den allgemeinen Regeln - durchaus für zulässig. Vgl.
Becker-Christensen/von Buchwald, a.a.0. (Anm. 13), S. 43 Anm. 1.

79) Vgl. die Äußerung des Öresundkomitees im Bericht des Kommunalrechtskomi-
tees, a.a.0. (Anm. 2), S. 58.

80) Vgl. für Norwegen Knophs Oversikt over Norges rett (Anm. 35), S. 601, und für
Schweden Norstedts juridiska handbok (10. Aufl. Stockholm 1975), S. 202.

http://www.zaoerv.de
© 1980, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


618 B richte und Urkundenen

Da nach Auffassung der Arbeitsgruppe immer noch Zweifel über-die Na-
tur der interkommunalen grenzüberschreitenden Verträge.aus staatsrecht-
licher und völkerrechtlicher Sichtbestehen können8,1),. wurde mit Art. 2
Abs. 3 eine Bestimmung in das:,übere:inkommen,aufgenommen, - die ..eine

Haftung der, Staaten für das. Handeln. ihrer Gemeinden ausschließt. Es soll
damit klargestellt werden&quot;daß-die,Staateh we.der durch das Übereinkom-
men selbst noch z.B-. durch den Zu.st-imriiutigsakt,z,.ein.ere-staatlid-hen Auf-
sichtsbehörde im-konkreten FallausVättrag ver-
pflichtet werden können.

Entsprechend der - Anregung des Kommunalrechtskomitees enthält
A r t. 3 die -Aufforderung an, die Vertragsstaaten, eventuelle Hinderun -s-9

grenzüberschteitende 2usamm n r eigründe für eine e arbeit de Gern&apos; inden in
den nationalenRechtsordnungen im Laufe der Zeit auszuräumen..Die Staa-
ten sind danach nicht verpflichtet, vorbeugend mögliche Gesetzesbarrieren
oder -unklarheiten zu beseitigensondern sollen nur bei Bedarf -,- anläßlich
eines konkreten..Falles -die notwendigen-Maßnahmen durchführen82).je-

-i äusderForrn&apos; kommu&apos; ledes,Land.hat, wie s ch
- ulierung,wu na

Zusammenarbeit ergibt, einen erheblichen Ermessensspielraum bei-&gt;.--der
Entscheidung, inwelchem Ausmaß*Änderungen vorgenommen werden83).
Der zweite Satz von Art. 3- ist entsprechend den Ausführungen..derArbeits-
gruppesozuversteheridaß,durchAusnahmebestimmungenundDispense
in angemessener Zeit und-mit angemessenen Mitte-In verbesserteVoraus-
setzungenfur eine interkommunale Zusammenarbeit in den Grenzregio-r
nen geschaffen-werdi!n-In den.schwedischen Gesetzesmaterialien
wird nochmals- a-usdrücldi- daraufhingewiesen, daß das Übereinkommen 1

für sich alleingenommeh noch, nicht alle möglichen Schwierigkeiten besei-

tigt Soweitets&apos;ic&apos;hilich, hat bisherweder Art... 3 noch das bereinkommen
überhauptzu- Ääderungen in der.-Kommunalgesetzgebung.,in einem oder -

mehreren- der nördischenf Staaten geftihrt.
Die grenzübersc4reitende Zusammenarbeit zwischen Gemeindeni-dar-f

nicht aufeinzelne interkommunale Verträge oder Zusammenschlüsse, von
denen nur nach Bedarf Gebrauch g,emacht wird, beschränkt -bleiben, son&quot;

dern muß,schon bei den, die verschiedenen Ge.sellschaftsberei betref-

Öl) Vorschlag der Arbeitsgruppe, a.a.0. (Anm. 5), S. 21.

82) Regeringens pro
*

ositioii - 1 977/78:44e- S. 8.-p
83) Vorschlag der Arbeitsgruppel a.a.0. (Anm. 5), S. 22.

84) Ibid.

86) Regeringens pioposition 1977/78:44, S. 8.,
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fenden, Planungen berücksichtigt werden und in einem größeren, regiona-
len Zusammenhang gesehen

*

rdgn8r-). Aus diesem Grund und ausgehendwe

von der Tatsache, daß die Gemeinden in so starkem Maße von staatlichen

Planungen und Finanzierungen abhängig sind., hielt man eine Bestimmung
wie A r t. 4 des Übereinkommens, der eine Ergänzung zu Art. 2 darstellen

soll, für&apos;notwendig. Bereits 1973 hatte sich der Nordische Ministerrat für
einen umfassenden gegenseitigen Informationsaustausch in konkreten Pla-

nungsfragen ausgesprochen, der zwischen den aufgleicher Stufe stehenden

Verwaltungsträgern - einschließlich der Gemeinden - stattfinden SollteW).
Während man in Finnland un&amp; Norwegen die zuständigen Stellen in ver-

waltungsinternen Schreiben hierauf hinwies, wurde in Schweden eine Be-

stimmung in di*e&apos;Instruktion über die Bezirksregierungeli aufgenommen,
nach der die Bezirksregierungen die entsprechenden Behörden in angren-
zenden nordischen Staaten bei bedeutenden Planungsvorhaben unterrich-
ten sollen88).
Da sich nach Auffassung der Arbeitsgruppe dIeGemeinderechtsordnun-

gen der nordischen Staaten trotz ihrer gemeinsamen Grundzüge in vielen
Punkten unterscheiden, werden im Rahmen der interkommunalen grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit immer wieder Probleme und Schwierig-
keiten auftauchen, die für die Gemeinden aus der Unkenntnis der Situation
in anderen Ländern herrühren. Um den Gemeinden diese zusätzlichen
und zeitraubenden Belastungen, die unter Umständen mit hohen Kosten
verbunden sind, so weit wie möglich abzunehmen, werden die staatlichen
Behörden durch A r t. 5 desübereinkommens aufgefordert, den Gemein-
den mit Rat und Information zur Seite zu stehen. Da andererseits die staat-

lichen Behörden nicht unbegrenzt Auskunft erteilen können, muß es sich
um ein konkretes Projekt handeln, für das sie die Hilfe des Staates in

Anspruch nehmen89). Während aus dem Wortlaut des endgültigen Über-
einkommens eindeutig hervorgeht, daß nur die Gemeinden aus dem eige-
nen Land einen Anspruch aufAuskunft usw. besitzen, enthielt der Entwurf
des Ministerrats eine Formulierun&amp; nach der die staatlichen Behörden auch
Gemeinden aus einem anderen nordischen Land helfen sollten. In Art. 6
kommt nochmals zum Ausdruck, daß durch das Übereinkommen auf kei-

86) Vorschlag der Arbeitsgruppe, a.a.0. (Anm. 5), S. 22.

87) Bericht des Nordischen Ministerrats betreffend die nordische Zusammenarbeit im

Jahre 1973 abgedruckt in Nordiska rädet 22:a sessionen 1974 (Stockholm 1974), S. 662 ff.

88) § 40 b der Instruktion über die Bezirksregierungen vom 4.6.1971.

89) Vorschlag der Arbeitsgruppe, a.a.0. (Anm. 5), S. 23.
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nen Fall die Souveränität der Vertragsstaaten als -Zentralstgaten angetastet
werden soll. Diese haben einerseits das Recht -und die Möglichkeit, jeden
grenzüberschreitenden Köntakt ihrer-.Gemeinclen zu kontrollieren,. auch
wenn dies durch den Verwaltungsaufwänd eine Erschwerung der - inter-
kommunalen Zusammenarbeit bedeuten würde. Andererseits bleibt es den
Zentralstaaten unbenommen, auf Grund innenpolitischer oder außenpoli-
tischer Bedingungen in die Selbstverwaltung ihrer Gemeinden einz.ugrei-
fen.

V Die Wirkung des Übereinkommens. im innerstaatlichen Recbt

Bei dem Übereinkommen handelt es sich um einen völkerrechtlichen
Vertrag, auf den die Bestimmungen der Wiener Vertragsrechtskonvention
Anwendung finden. Um die Bedeutung des Übereinkommens einschätzen

zu können, muß die Frage der innerstaatlichen Geltung gestellt werden.
Nur wenn das -Übereinkommen für die verschiedenen Rechtsordnungen
mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen hat, kann es. seine Funktion
bei der Förderung der interkommunalen grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit erfüllen. Andernfalls bestünde zwar eine völkerrechtliche Ver-

pflichtung der Vertragsstaaten., auf die sich aber die betroffenen Gemein-
den nicht berufen könnten. In allen Vertragsstaaten gilt das dualistische

Prinzip über die grundsätzliche Trennung von Völkerrecht und staatlichem

Recht90)i Auch durch die in allen Verfassungen vorgeschriebene Zustim-

mung des- Parlaments für bestimmte internationale Verträge91) werden die-

BestimmUngeg, des Vertrags nicht automatisch Bestandteill des innerstaat-
lichen Rechts92). Vielmehr bedarfes - soweit Gesetzgebungsmäterie betrof-
ferl ist - eines zusätzlichen Transformationsaktes durch das Parlament. Das

Problem,wie eine solche.Transformation erfolgt, ob z.B.* durch ein Blan-

90) Für Dänemark vgl. AlfR o s s, Dansk Statsforfatningget, Bd. 1 (2. Aufl. Kopenhagen
1966), 5. 398. Für Finnland vgl. das Gutachten von Pro Saraviita in dem Bericht des Korn-

munalrechtskomitees, a.a.0. (Anm. 2), S.&apos; 133. Für Norwegen siehe A n d e n x s, a.a.0.

(Anm. 52), S. 7.* Für Schwedenvgl.ErikHolmberg/Nils,Stiernquis&apos;t, Virnya
författning (3. Aufl. Stockholm 1977), S. 165

91) Dänemark: § 19 Abs. 2 des Grundgesetzes. Finnland: § 33 der Regierungsform.
Norwegen:§26Abs.2desGrundgesetzes.Schweden:§2desKapitelslOderRegierungs-
form.

92)FürDänemarkvgl.Ro,ss,a.a.O.(Anm.90),S.399.FürFinnlandvgl.§69derReichs-
tagsordnung vom 13.1.1928, der zwischen Zustimmung (Abs. 2) und Transformation (Abs. 1)
unterscheidet. Pür Norwegen vgl. A n d e n-r- s, a.a.0. (Anm.&apos;52), S. 259, für Schweden

Holmberg/Stiernquist, a.a.0. (Anm. 90j, S. 167,
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kettgesetz oder durch die gesetzliche Ermächtigung, die. Vertragsbestim-
mungen durch eine Verordnung in Kraft zu setzen, erflährt in der Praxis der
nordischen Staaten ganz unterschiedliche Lösungen.

Soweit ersichtlich hat allein Finnland die Bestimmungen des Überein-
kommens, die nach allen Rechtsordnungen.zumindest teilweise Fragen der

Gesetzgebung regeln, in das innerstaatliche Recht transfortniert: Durch die

Verordnung Nr. 50 vom 12. Januar 1979 hat der finnische Staatspräsident -
aufGrund des Zustimmungsgesetzes vom 15. Dezember 1978 - die Anwen-

dung des Übereinkommens als innerstaatliches Recht angeordnet93).
.Dagegen haben die Parlamente in Norwegen und Schweden dem Über-

einkommen lediglich zugestimmt und eine Transformation nicht vorge-
nommen94). Dies gilt wohl auch für Dänemark, das den Vertragstext in sei-
ner amtlichen Gesetzessammlung bisher noch nicht veröffentlicht hat.
Dennoch,besitzt das Übereinkommen in deri,genannten drei Staaten eine
rechtliche Funktion. Für alle drei Staaten ist nämlich anerkannt, daß die Be-

stimmunge&apos;n internationaler Verträge, die innerstaatlichen Vorschriften
entsprechen, bei der Anwendung bzw. Auslegung dieser Vorschriften

herangezogen werden können95). Da die Analyse der gechtsordnungen der
Vertragsstaaten ihrerseits ergeben hat, daß die grenzüberschreitende inter-
kommunale Zusammenar*beit grundsätzlich durch das nationale Gemein-
derecht gedeckt ist Und auch verfassungsrechtlich keine Hindernisse beste-
hen, ist eine Beachtung der Bestimmungen des Übereinkommens bei der
innerstaatlichen Rechtsanwendung möglich. So kann das Übereinkommen
konkret Bedeutung für die Auslegung der in den Gemeindegesetzen enthal-
tenen Generalklausel haben, die z.B.* in Schweden als Grundlage für eine
interkommunale Zusammenarbeit betrachtet wird. Diese Auffassung wird
bestätigt durch die Feststellung der Arbeitsgruppe, daß das Obereinkom-
men keine Änderung in der Gesetzgebung der Vertragsstaaten notwendig
mache96). Die schwedische Regierung, die ebenfalls Gesetzesänderungen

93)Verordnung über die Inkraftsetzung des Übereinkommens zwischen Dänemark,
Finnland, Norwegen und Schweden über grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwi-

schen Gemeinden, Finlands författningssamling 1979, S. 98.

94) Norwegen: Overenskomster med fremmede stater, hrsg. vom königlich-norwegi-
schen Außenministerium 1979, S. 98 ff. Schweden: Sveriges överenskommelser med

främmade makter, hrsg. vom Außenministerium 1978:1.

95) Für Dänemark vgl. Max S o r e n s e n, Statsforfatningsret (Kopenhagen 1973), S.

277, für Norwegen A n d e n x s 1
a.a.0. (Anm. 52), S. 8, für Schweden H o 1 m b e rg

S t j e r n q u i s t, a.a.0. (Anm. 90), S. 160.

96) Vorschlag der Arbeitsgruppe, a.a.0. (Anm. 5), S. 23.
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nicht für
-

erforderlich erachtet, erwägt in ihrer Gesetzesvorlage zwar zu-

nächst den Erlaß&apos;von internen Verwaltungsanweisungen zur Durchfüh-&quot;

rung der Art. 4 und 5 -, hält es jedoch dann,für ausreichend die entspre-
chenden bereits erlassenen Rechtsvorschriften über die Staats- und Bezirks-

verwaltung dem Übereinkommen gemäß auszulegen97).

Abgeschlossen am 15. April 1980 Axel Berg

Aähang

ÜbereinkOmmen zwischen Dänemark, Finnland, Norwe en und. Schweden

4ber grenzüberschreitende Zm;gmmenerbeit von Gemeinden der nordischen
Staaten vom. 26. Mai 197,7*)

Die Regierungen Dänemarks, Finnlands, Norwegens und Schwedeng --,

die es für wünschenswert halten, daß die Gemeinden im Rahmen ihrer Koinpeten-
z daren mitwirken, die zwischen den nordischen Ländern bestehende Gemein-
schaft weiter zu entwickeln;
die es denGemeinden, insbesondere*irn Hinblick aufdie Bedürfnisse in den Grenz-

gebieten, erleicht*ein wollen, in den Genuß derVorteile zu gelangen, die,sich für de-
ren kommunale Tätigkeit aus.der Zusammenarbeit mit Gemeinden in anderen
nordischen Ländern ergeben,
die der A,uffassung Sind, daß in Fragen der Kulltur, des UmweItschutzes, des Ge-

sundheitswese.ns, des Verkehrs und des Tourismus oft ein BO is nach grenz-
überschreitender kommunaler&apos;Zusammenarbeit besteht

&apos;

&gt; &apos;

die meinen, daß die Zusammenarbeit zwischenden nordischen Gemeinden besow
ders geeignet sein kann, die regionalpolitischen Bestrebungen in ent-

.wickelten Grenzgebieten zu fördern,
haben sich über Folgendes geeinigt:

Artikel 1

Gemeinde im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet für Dänemark kOmmu-
ne (Gemeinde) und amtskommune (Amtsgemeinde), für Finnland.kommun
(Gemeinde) und kommunalförbund (Gemeindeverband), für Norwegen kom-

mune (Gemeinde) und fylkeskommune (Bezirksgemeinde) und für Schweden
kommun (Gemeinde), lagdstingskommun - (Provinzialgemeinde)&apos;und * kom-
munalf6rbund (Gemeindeverband).

97) Regeringen proposition 1977/78:44, S. 8.

*)Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ&apos;1978:1. Übersetzung .aus

dem Schwedischen von Axel B er g.
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Artikel 2
Die Vertragsstaaten anerkennen ein Recht der Gemeinden des jeweils eigenen

Landes, mit Gemeinden aus einem anderen Vertragsland zur Erledigung ihrer

Angelegenheiten zusammenzuarbeiten, sofern nicht nationale Gesetze oder ande-
re Vorschriften über die Kompetenzen, die Organisation und die Tätigkeit der Ge-
meinden einen Hinderungsgrund hierfür bilden.

Absatz 1 umfaßt nicht die Befugnis der Gemeinde, die Ausübung hoheitlicher

Befugnisse an eine Gemeinde in einem anderen nordischen Land zu übertragen.
Die Gemeinde ist selbst für die Erffillung dervon ihr gegenüber einer Gemeinde

in einem anderen nordischen Land übernommenen Verpflichtungen verantwort-

lich.

Artikel 3
Nach und nach, den Bedürfnissen entsprechend, sollen die Vertragsstaaten für

die Erläuterungen, Änderungen und Zusätze in den nationalen Gesetzen.und Vor-
schriften sorgen, die sie für erforderlich halten, um Hindernisse und Schwierigkei-
ten bei der wünschenswerten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Ge-
meinden der nordischen Staaten zu beseitigen. Dabei sollen insbesondere solche

Regelungen angestrebt werden, die den Bedürfnissen einer kommunalen Zusam-
menarbeit in den Grenzgebieten nachkommen.

Artikel 4
In Fragen der regionalen und lokalen Planung in Grenzgebieten sollen, wenn

Grund hierzu besteht, die staatlichen und kommunalenBehörden derVertragsstaa-
ten die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden aufbeiden Sei-
ten der Grenzen berücksichtigen.

Artikel 5
Die staatlichen Behörden der Vertragsstaaten sollen bei Bedarf die Gemeinden

im eigenen Land mit Ratschlägen und Auskünften in Rechts- und anderen Fragen
unterstützen, die bei Projekten im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden der nordischen Staaten entstehen können.

Artikel 6
Die Art. 1 bis 5 hindern die Vertragsstaaten nicht daran, Aufsichtsmaßnahmen

über ihre Gemeinden aufrechtzuerhalten oder anzuordnen oder sonst für die eige-
nen Gemeinden Vorschriften beizubehalten oder zu erlassen, die wegen nationaler
Interessen für erforderlich gehalten werden können.

Artikel 7
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, und die Ratifikationsurkun-

den sind so schnell wie möglich beim norwegischen Außenministerium zu hinter-

legen. Beglaubigte Abschriften sind vom norwegischen Außenministerium den
Regierungen der übrigen Vertragsstaaten zuzustellen. Das Übereinkommen tritt in -
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624 Berichte und Urkunden

Kraft dreißig Tage nach dem Tag an dem die Ratifikationsurkunden aller Vertrags-
staaten hinterlegt sind.

Artikel 8
Wünscht einer der Vertragsstaaten das Übereinkommen zu kündigen, so hat er

dies in einer schriftlichen Mitteilung der-norwegischen Regierung bekanntzuge-
ben, die unverzüglich die übrigen Vertragsstaaten hierüber und über den Tag der

Entgegennahme der Mitteilung zu unterrichten hat I

Die.Kündigung gilt nur für den Staat sie ausgesprochen hat, und wird wirk-

sam sechs Monate nach Ablauf des Monats, in dem der norwegischen Regierung
die Kündigung mitgeteilt worden ist.

Zu Uikund dessen haben die unterzeichneten, bevollmächtigten. Vertreter die-

ses Übereinkommen unterschrieben, ausgefertigt in jeweils einem Exemplar in dä-

nischer, finnischer, norwegischer und schwedischer Sprache, wobei sämtliche Texte

gleichermaßen authentisch,sind,
geschehen zu Torshavn. am 26. Mai 1977.
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